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1. Grundlagen

Zur Unterstützung von Gemeinden und Gemeindeverbänden bei Neubauten, Um- und Zubauten,

Sanierungsarbeiten, Ankauf von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen in öffentlichen Schulen,

Kindergärten, Tagesbetreuungseinrichtungen, Horten und Musikschulen in baulichem Zusammenhang mit

einer öffentlichen Schule oder einem Kindergarten und beim Ankauf von Schüler- oder Kindergartenbussen

wurde der NÖ Schul- und Kindergartenfonds eingerichtet.

Der Fonds wurde mit Landesgesetz per 1. Jänner 1968 errichtet. Die gesetzliche Grundlage stellt das NÖ

Schul- und Kindergartenfondsgesetz 2018 dar. Eine wesentliche Grundlage bilden die Richtlinien zur

Förderung von Maßnahmen im Sinne des NÖ Schul- und Kindergartenfondsgesetzes.

Die wesentlichsten Aufgaben des Fonds sind

 die Gewährung von Förderungen für die Durchführung baulicher Maßnahmen oder den Ankauf von

Gebäuden (oder Gebäudeteilen),

 die Gewährung von Förderungen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder

EDV Anlagen,

 die Gewährung von Förderungen für die Errichtung von Schulsportanlagen und Kindergartenspielplätzen,

 die Gewährung von Förderungen für die künstlerische Ausgestaltung und

 die Gewährung von Förderungen für die Anschaffung von Schul- oder Kindergartenbussen.

Die Förderung besteht für Bauvorhaben unter € 100.000,00 in der Gewährung von nicht rückzahlbaren

Beihilfen.

Für Bauvorhaben über € 100.000,00 wird ein Annuitätenzuschuss in der Höhe von 7% für ein fiktives

Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren gewährt. Die Höhe des Darlehens richtet sich nach der

finanziellen Situation der Gemeinde bzw. der Gemeinden des Gemeindeverbandes, welche nach der

Finanzkraft gemäß § 3 Abs. 2 des NÖ Schul- und Kindergartenfondsgesetzes ermittelt wird.

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel stellen einen Beitrag an die Gemeinden und Gemeindeverbände

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben als gesetzliche Erhalter von öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen

und gesetzliche Erhalter von öffentlichen Kindergärten dar.

Durch die Bereitstellung von Fördermitteln für den Ausbau und die Instandhaltung dieser Einrichtungen

wird ein wesentlicher Beitrag zur Bildung und Kinderbetreuung in Niederösterreich geleistet.
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2. Schwerpunkte

Sitzungen im Berichtszeitraum

Das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds ist im Haushaltsjahr 2021 zu vier Sitzungen, und
zwar am 29. April, 1. Juli, 3. November und 13. Dezember zusammengetreten. Corona bedingt fanden die
Sitzungen per Videokonferenz statt.

Sitzung vom 29. April 2021:

In dieser Sitzung wurde der Geschäftsbericht 2020 des NÖ Schul- und Kindergartenfonds genehmigt.

Der von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft KPMG Niederösterreich GmbH
geprüfte Rechnungsabschluss 2020 wurde vom Kuratorium beschlossen.

Weiters wurden für

33 Bauvorhaben über € 100.000,00 mit einer anerkannten Kostensumme von € 29.575.400,00
Annuitätenzuschüsse und für

296 Bauvorhaben unter € 100.000,00, Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Anlagen und
Schul- und Kindergartenbussen mit abgerechneten Kosten von € 11.569.800,00 Förderungen

einstimmig bewilligt.

Weiters wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

„Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds fördert die NÖ Gemeinden als Erhalter von NÖ Musikschulen und
Tagesbetreuungseinrichtungen zu 100% für die Zurverfügungstellung einer spezialisierten
Kommunikationsplattform (Mobile App), die von Musikschulen, MusikschullehrerInnen,
Tagesbetreuungseinrichtungen, Betreuungspersonen und Eltern genützt werden kann.“

Sitzung vom 1. Juli 2021:

Es wurden für

34 Bauvorhaben über € 100.000,00 mit einer anerkannten Kostensumme von € 58.753.000,00
Annuitätenzuschüsse und für

124 Bauvorhaben unter € 100.000,00, Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Anlagen und
Schul- und Kindergartenbussen, mit abgerechneten Kosten von € 4.115.000,00 Förderungen

einstimmig bewilligt.

Weiters wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

„Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds fördert die NÖ Schulerhalter öffentlicher Pflichtschulen zu 100%
durch die Bereitstellung von Virenschutz Software Lizenzen für alle EDV-Geräte, die an Volksschulen, NÖ
Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Allgemeinen Sonderschulen in Niederösterreich genutzt
werden auf die Dauer von fünf Jahren ab September 2021.“
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Sitzung vom 3. November 2021:

In dieser Sitzung wurde die Vergabe für die Prüfung der Rechnungsabschlüsse 2021 bis 2023 an die
KPMG Niederösterreich GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft einstimmig
beschlossen.

Weiters wurden für

25 Bauvorhaben über € 100.000,00 mit einer anerkannten Kostensumme von € 44.787.100,00
Annuitätenzuschüsse, für

2 bewilligte ELER Projekte eine Förderung des Fonds von € 1.285.932,98 und für

239 Bauvorhaben unter € 100.000,00, Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Anlagen und
Schul- und Kindergartenbussen, mit abgerechneten Kosten von € 8.783.900,00 Förderungen

einstimmig bewilligt.

Weiters wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

„Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds fördert die Erhalter von NÖ Landeskindergärten und Pflichtschulen
zu 100% für den Ankauf von CO2 Messgeräten.“

Sitzung vom 13. Dezember 2021:

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2022 mit voraussichtlichen Aufwendungen und Erträgen in der
Höhe von € 40.848.000,00 wurde beschlossen.

Weiters wurden für

15 Bauvorhaben über € 100.000,00 mit einer anerkannten Kostensumme von € 9.642.800,00
Annuitätenzuschüsse und für

149 Bauvorhaben unter € 100.000,00, Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Anlagen und
Schul- und Kindergartenbussen, mit abgerechneten Kosten von € 6.410.500,00 Förderungen

einstimmig bewilligt.

Weiters wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

„Der NÖ Schul- und Kindergartenfonds fördert die NÖ Schul- und Kindergartenerhalter öffentlicher
Pflichtschulen und Kindergärten zu 100% durch die Bereitstellung der Mietlizenzen von Microsoft (campus-
Lizenzen) für alle EDV-Geräte, die an Kindergärten, Volks-, NÖ Mittel-, Polytechnischen- und Allgemeinen
Sonderschulen in Niederösterreich genutzt werden ab Jänner 2022.“
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3. Anzahl der erledigten Anträge

Bauvorhaben mit Baukosten über € 100.000,00

Im Berichtszeitraum wurden 107 Förderansuchen mit einem anerkannten
Gesamtbauvolumen von ...................................................................... EUR 142.577.400,00
für Neu-, Zu- und Umbauten vom Kuratorium beschlossen.

Für eine fiktive Darlehenshöhe von ..................................................... EUR   71.354.900,00
wurde ein Zinsenzuschuss bzw. Annuitätenzuschuss in Höhe von 7% bewilligt.
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Bauvorhaben mit Baukosten unter € 100.000,00, Anschaffung von
Einrichtungsgegenständen, EDV-Anlagen und Schüler- und Kindergartenbussen

Im Berichtszeitraum wurden 808 Förderansuchen mit abgerechneten Kosten
von ...................................................................................................... EUR 30.879.200,00
beschlossen.

Hiefür gelangten Förderungen in Höhe von  ........................................ EUR   7.728.600,00
zur Anweisung.
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4. Zusammenfassung

NÖ Schul- und Kindergartenfonds
Aufteilung des

Gesamtinvestitionsvolumens EUR 173.456.600,00

Haushaltsjahr 2021

Vom NÖ Schul- und Kindergartenfonds wurde niederösterreichweit im Jahr 2021 ein
Gesamtinvestitionsvolumen von .......................................................... EUR 173.456.600,00
unterstützt.

Dabei entfielen auf:

Schulen (inkl. Musikschulen und Busse) ............................................. EUR   115.838.500,00
Kindergärten ........................................................................................ EUR     46.788.900,00
Tagesbetreuungseinrichtungen und Horte .......................................... EUR       5.404.100,00
EDV-Anlagen ...................................................................................... EUR       5.425.100,00



10

NÖ Schul- und Kindergartenfonds
Aufteilung des

Gesamtinvestitionsvolumens EUR 173.456.600,00

Haushaltsjahr 2021

Kosten in EUR
Amstetten 9.348.300,00
Baden 11.157.900,00
Bruck an der Leitha 14.028.000,00
Gänserndorf 16.788.300,00
Gmünd 5.774.500,00
Hollabrunn 30.599.500,00
Horn 947.700,00
Korneuburg 21.546.500,00
Krems 3.673.400,00
Lilienfeld 2.541.700,00
Melk 5.765.500,00
Mistelbach 6.943.400,00
Mödling 6.493.500,00
Neunkirchen 2.969.500,00
Scheibbs 7.940.000,00
St. Pölten 3.530.000,00
Tulln 6.227.200,00
Waidhofen an der Thaya 271.900,00
Wr. Neustadt 4.875.600,00
Zwettl 7.568.900,00
Mag. Krems 146.700,00
Mag. St. Pölten 598.100,00
Mag. Waidhofen an der Ybbs 58.900,00
Mag. Wr. Neustadt 3.661.600,00
Gesamtergebnis 173.456.600,00
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Gesamtinvestitionsvolumen 2005 – 2021

Jahr Bewilligte Kosten in EUR Ausbezahlte Förderungen in EUR
2005 67.541.400,00 27.594.700,00
2006 66.920.200,00 25.343.600,00
2007 86.803.700,00 26.381.500,00
2008 268.151.100,00 78.700.600,00
2009 211.036.300,00 110.145.900,00
2010 273.753.000,00 81.040.500,00
2011 107.493.400,00 72.536.200,00
2012 107.062.400,00 32.897.300,00
2013 113.073.900,00 42.809.200,00
2014 128.068.900,00 29.394.900,00
2015 85.866.200,00 17.961.900,00
2016 147.289.400,00 18.051.900,00
2017 151.313.000,00 19.151.000,00
2018 163.616.200,00 21.496.900,00
2019 129.659.700,00 21.549.800,00
2020 137.841.100,00 24.663.100,00
2021 173.456.600,00 27.831.500,00
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Ausgaben des NÖ Schul- und Kindergartenfonds im Jahr 2021

Die Gesamtausgaben im Jahre 2021 errechnen sich wie folgt:

Gebrauchsgüter, geringwertige Wirtschaftsgüter ................................  1.243.036,21

Rechts- und Beratungskosten .............................................................       36.540,82

Geldverkehrs- und Bankspesen  .........................................................       90.534,48

Patent- und Lizenzgebühr (Microsoft Lizenzen, Schoolfox, ...) ............  2.799.270,78

Sonstige Ausgaben und Aufwendungen  ............................................       33.866,68

Kapitaltransfer an Träger des öffentlichen Rechtes, AMA,.................. 11.829.947,61

Kapitaltransfer an Länder sonstige (Kulturbeitrag)  .............................       37.500,00

Förderung an Gemeinden für Laptops noeKIGAnet  ...........................     456.000,00

Kapitaltransfer an Gemeinden (Sockelbeihilfen) ..................................   7.728.600,00

Kapitaltransfer an Gemeinden (Hochwasser)  ....................................      110.500,00

Kapitaltransfer an Gemeinden (Zinsenzuschüsse)  ............................. 19.992.387,91

Gesamtausgaben                                   EUR  44.358.184,49


